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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Krainer, Genossinnen und Genossen haben am 20. Juni 2025 

unter der Nr. 2710/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Budgetvollzug bis 

2.3.2025 an mich gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

zum Vollzug des Budgets bzw. der Global-/Detailbudgets 

(a) vom 29.9.2024 bis 31.12.2024 und 
(b) vom 1. Jänner bis 2. März 2025 

 

zur UG 41 Mobilität sowie der UG 34 Innovation und Technologie (Forschung) durch Bundes-

ministerin a.D. Leonore Gewessler: 

 

(a) für den Zeitraum 29. September bis 31. Dezember 2024 
 
Zu Frage 1: 

➢ Wie hoch waren die eingegangenen Verpflichtungen der jeweiligen Untergliederungen, 
Globalbudgets und Detailbudgets? Bitte um monatliche Aufgliederung in Mio. € (ge-
trennt nach Ergebnis- und Finanzierungshaushalt) 
- in Summe sowie 
- im Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des Eingehens der 

Verpflichtung. 
Wurden darüber hinaus in diesem Zeitraum Verpflichtungen eingegangen, die den 

budgetären Spielraum der aktuellen Ressortführung im Jahr 2025 im Lichte der Einspa-

rungserfordernisse einschränken? Gedacht ist hier zB. an Vertragsabschlüsse oder För-

derzusagen, deren Leistungszeitraum nach dem Antritt der neuen Bundesregierung 

liegt. 
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Bitte um monatliche Aufgliederung in Mio. € bis zum Jahresende 

- in Summe sowie 
- im Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des Eingehens der 

Verpflichtung. 
 

Die Verpflichtungen in der UG 41 zu Lasten künftiger Finanzjahre per 31. Dezember 2024 sind 

im Bundesrechnungsabschluss 2024 des Rechnungshofs dargestellt (siehe hierzu Zahlenteil UG 

41 Mobilität bzw. UG 34 Innovation und Technologie (Forschung) in der Tabelle „I.4.1 

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung“ samt Erläuterungen). 

Link: Bundesrechnungsabschluss 2024: Reformen in finanzierungsintensiven Bereichen 

unabdingbar - Rechnungshof Österreich 

 

Zu den Fragen 2 und 6: 

➢ Analog zu Frage 1: Wie hoch waren die Mittelverwendungsüberschreitungen bzw. Vor-
belastungen der jeweiligen Untergliederungen, Globalbudgets und Detailbudgets und 
welche davon betreffen den Zeitraum nach Antritt der neuen Bundesregierung? Bitte 
um monatliche Aufgliederung in Mio. € bis zum Jahresende. 

 

(b) für den Zeitraum 1. Jänner bis 2. März 2025 
➢ Analog zu Frage 5: Wie hoch waren die Mittelverwendungsüberschreitungen bzw. Vor-

belastungen der jeweiligen Untergliederungen, Globalbudgets und Detailbudgets für 
die Monate Jänner, Februar und (bis zweiten) März 2025 und welche davon betreffen 
den Zeitraum nach Antritt der neuen Bundesregierung? Bitte um monatliche Aufgliede-
rung in Mio. € bis zum Jahresende 
- in Summe sowie 
- im Detail der wesentlichsten Beträge. 

 

Hier darf auf den Bericht des Bundesministers für Finanzen gemäß § 54 Abs. 12 BHG 2013 

über die Genehmigung von Mittelverwendungsüberschreitungen sowie auf die Berichte des 

Bundesministers für Finanzen gem. § 60 Abs. 3 BHG 2013 über zugestimmte Vorbelastungen 

im vierten Quartal 2024 (10/BA) und im ersten Quartal 2025 (20/BA) verwiesen werden. 

 

Zu den Fragen 3 bis 5: 

➢ Wie hoch waren die Budgetansätze der jeweiligen Untergliederungen, Globalbudgets 
und Detailbudgets für die Monate Jänner, Februar und (bis zweiten) März 2025 im 
Rahmen des automatischen Budgetprovisoriums 2025? Bitte um monatliche Aufgliede-
rung in Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und Finanzierungshaushalt). 

➢ Wie hoch waren die Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Untergliederungen, 
Globalbudgets und Detailbudgets für die Monate Jänner, Februar und (bis zweiten) 
März 2025 im Rahmen des automatischen Budgetprovisoriums 2025? Bitte um monat-
liche Aufgliederung in Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und Finanzierungshaushalt) 
- in Summe sowie 
- im Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des Auftrags zur 

Zahlung. 
➢ Wie hoch waren die eingegangenen Verpflichtungen der jeweiligen Untergliederungen, 

Globalbudgets und Detailbudgets für die Monate Jänner, Februar und (bis zweiten) 
März 2025 im Rahmen des automatischen Budgetprovisoriums 2025? Bitte um monat-
liche Aufgliederung in Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und Finanzierungshaushalt) 
- in Summe sowie 
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- Im Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des Eingehens der 
Verpflichtung. 

 
Wurden darüber hinaus seit Jahresbeginn bis zum 2.3.2025 für den Zeitraum nach 

2.3.2025 bis Jahresende Verpflichtungen eingegangen, die den budgetären Spielraum 

der aktuellen Ressortführung im Lichte der Einsparungserfordernisse einschränken? 

Gedacht ist hier zB. an Vertragsabschlüsse oder Förderzusagen, deren Leistungszeit-

raum nach dem Antritt der neuen Bundesregierung liegt. 

Bitte um monatliche Aufgliederung in Mio. € bis zum Jahresende 

- in Summe sowie 
- im Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des Eingehens der 

Verpflichtung. 
 

Von 1. Jänner bis 31. März 2025 war gemäß Art. 51a Abs. 4 B-VG ein automatisches 

Budgetprovisorium in Kraft, wonach das Bundesfinanzgesetz 2024 ohne veranschlagte 

Rücklagenentnahmen bis zum Beschluss eines gesetzlichen Budgetprovisoriums bzw. eines 

Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 2025 anzuwenden war. Zudem waren die für 2025 

vorgesehenen Auszahlungsobergrenzen gemäß des Bundesfinanzrahmengesetzes 2024-2027 

(BGBl. I Nr. 149/2023) zu beachten. Darüber hinaus waren gemäß den 

Durchführungsbestimmungen des Bundesministers für Finanzen zum Budgetprovisorium 2025 

während des automatischen Budgetprovisoriums grundsätzlich keine gänzlich neuen 

Vorhaben einzuleiten, um eine Präjudizierung einer künftigen Bundesregierung zu vermeiden. 

 

Die Zahlen des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes für die UG 34 und 41 gliedern sich im 

Detail folgendermaßen auf: 

 

 

Wesentlichste Beträge >20 Mio.€ :

DB Betrag

GB 34.01. 143.863.175 7.298.168 DB 34.01.03.00 22.642.000

DB 34.01.01.00 26.496.721 21.870 DB 34.01.03.00 47.959.000

DB 34.01.02.00 34.253.330 7.153.848

DB 34.01.03.00 83.113.125 122.450

UG 34 143.863.175 7.298.168

DB Betrag

DB 34.01.02.00 5.598.000

UG/GB/DB

Aufwendungen 

Jänner 2025

Aufwendungen 

Februar 2025

GB 34.01. 46.477.418 47.136.819

DB 34.01.01.00 2.804.099 2.805.061

DB 34.01.02.00 15.971.215 15.257.435

DB 34.01.03.00 27.702.103 29.074.323

UG 34 46.477.418 47.136.819

höchster Betrag im Februar

FFG-Förd. gemäß FinV 24-26*

Detail

*Finanzierungsvereinbarung FinV und Leistungsvereinbarung LV basierend auf 

Forschungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG) und FTI-Pakt 24-26

AIT gemäß LV 24-26*

Jänner

Detail

UG 34

Finanzierungshaushalt

UG/GB/DB
Auszahlungen 

Jänner 2025

Auszahlungen 

Februar 2025

FFB-BasisprogrammeFFG-Basisprogramme gemäß FinV 24-26*

Ergebnishaushalt
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hanke 

Wesentlichste Beträge >20 Mio.€ :

DB Betrag

GB 41.01. 22.428.655 23.472.233 DB 41.02.02.00 78.000.000

DB 41.01.01.00 8.573.317 10.065.369 DB 41.02.02.00 109.241.667

DB 41.01.02.00 11.975.000 11.000.000

DB 41.01.03.00 1.880.338 2.406.864

GB 41.02. 214.417.186 461.296.029

DB 41.02.01.00 15.541.412 10.489.374 DB Betrag

DB 41.02.02.00 191.524.382 444.789.692 DB 41.02.02.00 335.925.000

DB 41.02.04.02 279.418 593.777 DB 41.02.02.00 109.241.667

DB 41.02.04.03 317.490 256.494 DB 41.03.01.00 35.688.000

DB 41.02.05.00 1.523.056 995.106

DB 41.02.06.01 1.231.427 386.586

DB 41.02.06.02 4.000.000 3.785.000

GB 41.03. 21.943.419 50.016.399

DB 41.03.01.00 21.943.419 50.016.399

UG 41 258.789.260 534.784.660

UG/GB/DB
Aufwendungen 

Jänner 2025

Aufwendungen 

Februar 2025

GB 41.01. 21.822.706 21.749.979

DB 41.01.01.00 8.112.534 8.422.262

DB 41.01.02.00 11.658.333 11.158.333

DB 41.01.03.00 2.051.839 2.169.384

GB 41.02. 201.850.659 163.721.777

DB 41.02.01.00 5.008.497 15.467.730

DB 41.02.02.00 189.809.255 142.755.257

DB 41.02.04.02 351.787 484.584

DB 41.02.04.03 201.785 254.339

DB 41.02.05.00 1.028.255 1.040.214

DB 41.02.06.01 292.282 345.857

DB 41.02.06.02 5.158.798 3.373.798

GB 41.03. 49.828.289 50.013.077

DB 41.03.01.00 49.828.289 50.013.077

UG 41 273.501.655 235.484.833

UG 41

UG/GB/DB
Auszahlungen 

Jänner 2025

Auszahlungen 

Februar 2025

KTÖ Werkleistungen zw

Jänner

Februar

Text

Text

ÖBB, § 42 BBG

ÖBB, § 42 BBG

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

ÖBB, § 42 BBG

U-Bahn 
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